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1. Grundsätzliches 

 Die Suche nach einem besseren Bildungssystem beschäftigt Wis-

senschaftler, Lehrer und Eltern. Die inklusive Schule, die Schule 

also, die alle Kinder ohne Rücksicht auf ihre physischen, kogniti-

ven, sinnesmäßigen, sprachlichen, sozialen und emotionalen Fä-

higkeiten aufnehmen soll, steht im Gegensatz zu dem dreigliedri-

gen Schulsystem in den Ländern der Bundesrepublik, das dazu 

auch noch ein System aus Förderschulen mit unterschiedlichen 

Förderschwerpunkten für Schülerinnen und Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Förderbedarf unterhält. Inklusion wird als 

Chance gesehen, alle Kinder vom Kindergarten an miteinander ler-

nen zu lassen, ihre Fähigkeiten und Anlagen zu erkennen und zu 

fördern.  

Die international verankerte menschenrechtliche Grundlage dafür 

ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die mit ihrer Ratifizierung 

durch die Bundesrepublik für diese auch seit dem 26.03.2009 gel-

tendes, d.h. verbindliches Recht darstellt. Mit Artikel 24, Abs. 1,    

S. 1 der UN-BRK anerkennen die Vertragsstaaten das Recht von 

Menschen mit Behinderung auf Bildung. Danach besteht das Recht 

auf Bildung altersunabhängig und gewährt jedem Menschen die 

Freiheit auf lebenslanges Lernen. Es ist sowohl ein eigenständiges 

Menschenrecht als auch ein unverzichtbares Mittel zur Verwirkli-

chung anderer Menschenrechte. Bildung muss auf die volle Entfal-

tung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der 

Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet 

sein. Die UN-BRK fügt dem eine neue inhaltliche Note hinzu: Bil-

dung soll die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein 

der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfal-

tung bringen und die Achtung vor der menschlichen Vielfalt stär-
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ken. Sie soll Menschen mit Behinderung zur wirklichen Teilhabe an 

einer freien Gesellschaft befähigen (Art. 24, Abs. 1).  

Bildung spielt also für den einzelnen innerhalb einer Gesellschaft, 

die die Forderung nach sozialer Inklusion von Menschen mit Be-

hinderung voll verwirklichen möchte, eine zentrale Rolle. Mit der 

UN-BRK haben die Staaten anerkannt, dass behinderte Menschen 

ein Recht auf den Zugang zum allgemeinen Schulsystem haben. 

Es sind ihnen dort sinnvolle Bildungsangebote zu machen. In der 

Regel soll für alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, die all-

gemeine Schule der Ort ihrer Bildung sein. Behinderte und nicht 

behinderte Kinder und Jugendliche sollen gemeinsam unterrichtet 

werden. Die UN-BRK geht dabei davon aus, dass ein inklusives 

Bildungssystem dem individuellen Anspruch auf inklusive Bildung 

am besten gerecht werden kann. So kann soziale Ausgrenzung 

behinderter Kinder und Jugendlicher im Schulbereich am ehesten 

vermieden werden. Die UN-BRK sieht in der Bildung einen Schlüs-

selbereich, um zu erreichen, dass Menschen mit Behinderung ein 

Leben innerhalb und nicht am Rand der Gesellschaft ermöglicht 

wird.  

Die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention sind al-

lerdings nicht gleichbedeutend mit der pauschalen Abschaffung 

des Förderschulwesens. Im Sinne einer Ausnahme können auch 

nach der Konvention spezielle Förderräume aufrechterhalten wer-

den, wenn der Staat in Übereinstimmung mit den Betroffenen dafür 

überzeugende Gründe darlegen kann, die nach Abwägung den 

vorrangigen Inklusionsansatz zurückstehen lassen. Allerdings ist 

die Regelschule im Sinne der Konvention der Ort, an dem Förde-

rung regelmäßig stattfinden soll. Vor dem Hintergrund der beste-

henden Systeme in den Bundesländern ist damit vielerorts eine 
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Verlagerung der sonderpädagogischen Kompetenzen von der För-

derschule an die Regelschule möglich. Es ist deshalb geradezu 

absurd, den Begriff der Inklusion als Vorwand für den Abbau son-

derpädagogischer Fachkompetenz zu nehmen. Das Recht auf Zu-

gang zur Regelschule für behinderte Menschen wird in der UN-

BRK dadurch inhaltlich qualifiziert, dass der Staat sogenannte „an-

gemessene Vorkehrungen“ zu seiner Verwirklichung treffen muss 

(Art. 24, Abs. 2 c i.V.m. Art. 2). Der Begriff „angemessene Vorkeh-

rungen“ bezeichnet ein rechtliches, in Deutschland noch nicht hin-

reichend verankertes Konzept. Danach sollen in einer individuellen 

Situation die bestehenden Gegebenheiten so angepasst werden, 

dass eine sinnvolle, bedarfsgerechte Beschulung gewährleistet ist 

(z.B. Bau einer Rampe und Behindertentoilette – Schreibzeitver-

längerung als Nachteilsausgleich). Aus der UN-BRK folgt zusätz-

lich, dass auch schon, bevor der Aufbau eines vollständigen inklu-

siven Bildungssystems abgeschlossen ist, Menschen mit Behinde-

rung der Zugang zum allgemeinen Bildungssystem zu ermöglichen 

ist, denn bereits heute ist gemäß der Konvention sicherzustellen, 

dass Menschen mit Behinderung nicht aufgrund einer Behinderung 

vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden (Art. 24 

Abs. 2). Sofern eine Person dies wünscht, muss ihr der Zugang 

zum Regelschulsystem deshalb möglich sein. 

Mit der UN-BRK haben die Unterzeichnerstaaten anerkannt, dass 

behinderte Menschen ein Recht auf den Zugang zum allgemeinen 

Schulsystem haben. Daher sind ihnen dort sinnvolle Bildungsan-

gebote zu machen. Nach der Konvention soll der generelle Ort die-

ser Angebote für alle, ob mit oder ohne Behinderung, die allgemei-

ne Schule sein. Die deutschen Bundesländer stehen damit vor der 

Herausforderung, mit zügigen, zielgerichteten und wirksamen 
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Schritten ein inklusives Bildungssystem aufzubauen und zu unter-

halten. Darüber hinaus ist bereits für behinderte Menschen der Zu-

gang zum Regelschulsystem zu öffnen, um dem individuellen 

Recht schon heute Geltung zu verschaffen. 

 

2.  Bausteine der Inklusionstheorie 

 

2.1 Heterogene Schülergruppen im Sinne einer „Pädag ogik der 

Vielfalt“ 

 

2.1.1 Grundsätzliche Aussagen 

 Integration und Inklusion unterscheiden sich auf elementare Weise. 

Während in der Integration Kinder mit Behinderungen im Mittel-

punkt des Interesses stehen, führt die Inklusion in ihrer radikalen 

Fassung zu einer grundlegenden Umorientierung. Behinderung gilt 

nur noch als eine Form der Besonderheit im Rahmen einer fast un-

endlichen Vielfalt des „menschlichen Auftritts“. Beispiele dafür sind 

das Geschlecht, die ethnische und soziale Herkunft, Armut oder 

Reichtum, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Neigungen, Körperge-

wicht. Menschen mit Behinderung verlieren dadurch an gezielter 

Aufmerksamkeit. Sie werden unbedeutender und mutieren zu ei-

nem nebensächlichen Phänomen. Das ist ausdrücklich so gewollt 

(Ahrbeck, B. 2011 S. 9). 

 

2.1.2 Kritische Reflektion 

 Damit ist eine Entwicklung eingeleitet, über die bisher nur unzu-

reichend kritisch reflektiert wurde. Die Gefahren, die sie beinhaltet, 

sind erheblich. Sie resultieren aus einem einseitigen - oder sollte 

man sagen einem halbierten - Blick auf behinderte Menschen, mit 
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dem man sich auf ihre soziale Situation und die äußere Lebensrea-

lität dieser Personengruppe fixiert. Die Person selbst mit ihren in-

neren Schwierigkeiten und Konflikten wird dadurch zu einem 

Randthema. Vor allem tritt sie in ihrem Eigenwillen zurück und in 

jenen Formen der Besonderheit, die eine tiefgehende, über das all-

tägliche hinausgehende Auseinandersetzung erfordert.  

 Als Kind und Jugendlicher mit hochgradiger Sehbehinderung erin-

nere ich mich auch heute noch oft an die schmerzlichen Erfahrun-

gen, die ich durch das durchgängige Desinteresse meiner Freunde 

und Klassenkameraden an den lebenserschwerenden Auswirkun-

gen meiner Behinderung, an den alltäglichen Stresssituationen und 

den im Jugendalter verstärkt auftretenden Zukunftsängsten ma-

chen musste, auch wenn sie die von mir erbetenen Hilfeleistungen 

und Unterstützungen durchaus zu geben bereit waren. Hier fühlt 

man sich in seinem eigenen individuellen Sosein nicht verstanden, 

wenig wertgeschätzt und geachtet, was auch das eigene Selbst-

wertgefühl ins Wanken zu bringen vermag. 

 Der gut gemeinte Verweis auf die Normalität des Andersseins greift 

dabei ebenso zu kurz wie die Forderung nach Anerkennung von 

Vielfalt. In Anbetracht des immer wieder zitierten Satzes „es ist 

normal, verschieden zu sein“  plädieren radikale Vertreter des In-

klusionsbegehrens für eine Auflösung klassischer Behinderungska-

tegorien. Dies geschieht mit der Begründung, diese Begriffe seien 

auf unerträgliche Weise etikettierend und diskriminierend. Statt-

dessen sollen Problemlagen gelöst werden, die sich nicht mehr 

primär am Individuum festmachen. Systemische Fragen geraten 

somit in den Mittelpunkt des Interesses, die Person selbst in den 

Hintergrund. Die Anerkennung von Verschiedenheit und Vielfalt 

wird allerdings dann zu einem schalen Unternehmen, wenn dem 
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Anzuerkennenden zuvor der begriffliche Boden entzogen worden 

ist. Wie soll man in der pädagogischen Arbeit Menschen mit Be-

hinderung anerkennen, die primär auf ihre soziale Stellung und ihr 

vermeintlich weltweites Gruppenschicksal reduziert werden? Wie 

soll man ihnen über das Gutmenschliche hinaus achtend und wert-

schätzend begegnen, wenn sie nur noch als ein Teil einer abwei-

chenden Vielfalt in Erscheinung treten? Anerkennen kann man nur, 

was man kennt. Schwieriges anzunehmen ist nur dann möglich, 

wenn man um das Schwierige weiß. Dazu gehört ein geschulter 

Blick auf die schulische und außerschulische Lebenssituation der 

betroffenen Kinder und gleichermaßen eine Achtung vor den 

schwerwiegenden Lebenseinschränkungen, vor der Last und dem 

Leid, die mit Behinderungen verbunden sein  können. Es bedarf ei-

ner Hinwendung zur Person in ihrer lebensgeschichtlichen Einma-

ligkeit unter Achtung ihrer speziellen inneren Situation und mögli-

cher ungelöster innerer Verstrickungen. Im Rahmen eines solchen 

Kenntnis- und Einfühlungsprozesses kann sich dann ein fruchtbrin-

gender Dialog zwischen Pädagoge und dem von Behinderung be-

troffenen Kind oder Jugendlichen entwickeln, in dessen Verlauf 

sich das Kind oder der Jugendliche zunehmend wertgeschätzt, ge-

achtet, ja, in seinem individuellen Sosein und den damit verbunde-

nen Lebenserschwernissen verstanden fühlt. 

 Aus meiner Sicht und Erfahrung zeigen die Inklusionstheoretiker 

mit ihren „Kategorisierungsängsten“ eine sicherlich zumeist unbe-

wusste „Abwehr gegenüber dem Phänomen Behinderung“ in ihrem 

für sie selbst wahrscheinlich noch nicht geklärten Bewusstsein, so 

dass eine Motivation zur Bewusstseinsbildung auf ihrer Seite si-

cherlich mehr vonnöten wäre als die alltägliche Pflege ihrer Ängste, 

Kategorisierungen und Etikettierungen zu vermeiden. Solche Kate-
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gorisierungen oder Etikettierungen werden auch zukünftig in unse-

rer Gesellschaft immer noch präsent sein, nämlich spätestens 

dann, wenn ein Rollstuhlnutzer mit seinem Rollstuhl oder ein blin-

der Mensch mit seinem Langstock die eigene Wohnung verlässt. 

Vermeidungsverhalten hilft hier nicht weiter. Stattdessen kann die 

dialogische Auseinandersetzung mit dem von Behinderung be-

troffenen Menschen über seine Lebenserschwernisse, inneren 

Spannungen und Ängste Quelle für Verständnis, Wertschätzung, 

Achtung und schließlich für Abbau von Vorurteilen sein.  Es bedarf 

also einer Hinwendung zur Person in ihrer lebensgeschichtlichen 

Einmaligkeit unter Achtung ihrer speziellen inneren Situation und 

möglicher ungelöster innerer Verstrickungen. Vor allem ist die Ein-

sicht vonnöten, dass hier komplexe, oft in sich widersprüchliche 

Problemfelder vorliegen, die einer kenntnisreichen, elaborierten 

Antwort bedürfen (Ahrbeck, B. 2011 S. 10). Ein fachspezifisches 

Beispiel mag dies verdeutlichen: 

 Zu den schwierigsten pädagogischen Aufgaben, an denen Lehre-

rinnen und Lehrer häufig scheitern, gehört der Umgang mit massiv 

verhaltensgestörten Schülerinnen und Schülern, zumal dann, wenn 

eine aufgeheizte aggressive Problematik im Vordergrund steht, die 

sich vornehmlich nach außen, mitunter aber auch gegen die eigene 

Person richtet. Die dahinterstehenden Beweggründe sind etwa bei 

jugendlichen Gewalttätern oft schwer verstehbar. Sie weisen weit 

über ihr soziales Schicksal hinaus und erfordern eine gezielte Aus-

einandersetzung mit den verinnerlichten Lebenserfahrungen dieser 

Personen. Ihre ungelöste innere Konflikthaftigkeit muss deshalb 

zum pädagogischen Thema werden gemeinsam mit der daraus re-

sultieren Beziehungsdynamik und den ihr folgenden sozialen In-

szenierungen. Ohne Rückgriff auf ein anspruchsvolles Theoriewis-
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sen wird dies nicht gelingen und auch nicht, ohne dass über unzu-

reichende persönliche Kräfte und bestehende Defizite, krankhafte 

Einschränkungen und mitunter auch Pathologie gesprochen wird. 

Die bloße Anerkennung dieser Person, die von ihren tragischen 

Verstrickungen nichts weiß, ist dazu ein denkbar schlechter Berater 

ebenso wie ein abstraktes Normalitätstheorem und eine Dekatego-

risierung, die den Betrachter begriffs- und fassungslos vor diesen 

Phänomenen stehen lassen. 

 Die bereits weiter oben problematisierte Angst der Inklusionstheo-

retiker vor Etikettierungs- und Stigmatisierungsprozessen im Zu-

sammenhang mit der Benennung und der Beschäftigung mit dem 

Phänomen „Behinderung“ hat ihren Blick mehr und mehr richten 

lassen auf die „persönlichen Ressourcen“ der einzelnen Schülerin-

dividuen in einer heterogenen Gruppe. Zugegebenermaßen hat 

dies jedenfalls die positive Wirkung der immer stärkeren Abkehr 

vom überkommenen medizinisch-defizitären Menschenbild in Be-

zug auf Menschen mit Behinderung, jedoch genießt der Blick auf 

die persönlichen Ressourcen inzwischen eine solch hohe Priorität, 

dass er häufig zur einzig legitimen Wahrnehmungshaltung erklärt 

wird. Von individuellen Schwächen, unzureichenden Potentialen 

und vorhandenen Defiziten darf deshalb kaum noch gesprochen 

werden, fast so, als existierten sie nicht mehr. Hilfsbedürftigkeit und 

Ohnmacht, Angewiesensein und Leid werden in der Folge zu The-

men, die an den Rand des fachlichen Diskurses geraten. Damit 

liegt eine einseitige, mitunter sogar spaltend anmutende fachliche 

Ausrichtung vor, die zu einer unschönen Simplifizierung pädagogi-

scher Sachverhalte führt. Sie trivialisiert die inneren Lern- und Ent-

wicklungsbedingungen von Kindern ebenso wie die ihres schuli-

schen und außerschulischen Umfeldes. Die pädagogische Bezie-
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hung reduziert sich auf eine Dimension, die durch die Auseinan-

dersetzung mit vorhandenen Stärken und leicht weckbaren Poten-

zen geprägt ist. Die Überforderungen, die sich daraus für beide 

Seiten ergeben, sind absehbar wie auch, dass die Qualität der pä-

dagogischen Arbeit dadurch zu verarmen droht. Eine Reflektion 

über das Verhältnis von Besonderheit und Gleichheit, Vielfalt und 

Differenz, kann nicht nur anhand leitender Begrifflichkeiten geführt 

werden. Sie bedarf auch einer unaufgeregten Betrachtung der Ge-

gebenheiten vor Ort (Ahrbeck, B. 2011, S. 11 ff).  

 

2.2 Negierung des „sonderpädagogischen Förderbedarf s“ als 

„Etikettierungs- und Stigmatisierungselement“ aus i nklusions-

theoretischer Sicht in einer Pädagogik der Vielfalt  

 

2.2.1 Grundsätzliche Position der Inklusionstheorie  

 Als Mittel zur Integration dient der sonderpädagogische Förderbe-

darf. Er soll, der Integrationsidee folgend, dafür sorgen, dass die 

Sonderschulbedürftigkeit möglichst weitgehend reduziert wird. Ei-

nes bleibt jedoch erhalten: Mit der Vergabe des sonderpädagogi-

schen Förderbedarfs wird weiterhin eine Besonderheit definiert, die 

auf einer individuellen Diagnosestellung beruht. Die Inklusion hin-

gegen, soweit sie in radikaler Weise verstanden wird, will von all 

dem nichts mehr wissen. Inklusion bedeutet: „Gemeinsamkeit aller 

Kinder ist normal“ oder „Es ist normal, anders zu sein“. Der Mensch 

wird damit primär unter dem Aspekt seiner sozialen Gruppenzuge-

hörigkeit betrachtet, die damit verbundenen vermeintlichen oder 

wirklichen Barrieren werden zum zentralen Thema der Überwin-

dung von Marginalisierung und Diskriminierung. Die Person, der 

einzelne als Träger einer Behinderung, wird dadurch zu einer nach-
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rangigen Kategorie. Nur noch als solcher soll er möglichst gar nicht 

mehr in Erscheinung treten. Die Differenzierung in behinderte und 

nicht behinderte Menschen wird als historisch überholt angesehen. 

Bereits ein auf das Individuum bezogener sonderpädagogischer 

Förderbedarf unterliegt dem Generalverdacht, dass er die davon 

betroffenen Kinder benachteiligen und schädigen würde. Behinde-

rung soll so zu einem diffusen Teil einer pädagogischen Vielfalt 

werden, die die Ausprägungen des Alltäglichen ebenso umfasst 

wie alle möglichen Besonderheiten von Menschen. Für einen per-

sonengebundenen sonderpädagogischen Förderbedarf gibt es 

dann keinen Platz mehr. Dies gilt auch für die in schulischen Erlas-

sen bereits festgeschriebenen Nachteilsausgleiche (z.B. Schreib-

zeitverlängerung für sehgeschädigte Prüflinge oder mündliche statt 

schriftliche Prüfung bei vorliegenden Störungen in der Schreibmo-

torik). Unterstützungssysteme sollen deshalb non-kategorial orga-

nisiert werden, in einer unspezialisierten  Form arbeiten und sys-

temische Ansätze praktizieren. Inklusionsfähigkeit wird damit zu ei-

nem Problem des Systems und nicht mehr der Person. Die nahe-

liegende Konsequenz daraus ist, dass Fördermittel nur noch an 

Gruppen, etwa an Schulklassen, vergeben werden und zwar ohne 

Kennzeichnung bestimmter Kinder (Ahrbeck, B. 2011 S. 29 ff).  

 

2.2.2 Kritische Reflektion 

 Nimmt man die solchermaßen beschriebene Position der zugege-

benermaßen radikalen Inklusionstheoretiker kritisch ins Visier, so 

drängen sich zwangsläufig bestimmte Fragen auf. Was ist denn ei-

gentlich an einem „sonderpädagogischen Förderbedarf“ diskrimi-

nierend? Vermeiden diese Inklusionstheoretiker Begriffe wie „Be-

hinderung“ oder „sonderpädagogischer Förderbedarf“ nur deshalb, 
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weil sie selbst Berührungsängste zu Menschen mit Behinderungen 

haben oder gar das Phänomen Behinderung mehr oder weniger 

als eine Schande ansehen? Indem sie sich der „menschlichen Viel-

falt“ fasziniert zuwenden, lassen sie die alltäglichen Lebenser-

schwernisse aufgrund der vorhandenen individuellen Beeinträchti-

gungen unbeachtet, was schließlich dazu führt, dass behinderte 

Kinder und Jugendliche im schulischen Inklusionsprozess verein-

samen, weil sie sich in der Auseinandersetzung mit den alltägli-

chen Lebenserschwernissen und Beeinträchtigungen nicht beach-

tet und damit unverstanden fühlen. Durch diesen Umstand tritt 

schließlich zu Tage, dass die hauptsächliche Beschäftigung mit der 

„faszinierenden Vielfalt“ bei den Inklusionstheoretikern letztlich 

mehr Diskriminierungs- und Etikettierungspotenzial offenbart als 

dies z.B. durch die namentliche Benennung der einzelnen Behinde-

rungsarten oder durch die Befürwortung und unterrichtliche Umset-

zung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ausgelöst werden 

kann. Auf diesem Hintergrund stellt sich zudem ein gegenteiliger 

Effekt ein: Durch Diagnosestellungen zu schädigen, eine überzo-

gene Angst, durch einen fachlich geschulten Blick zu behindern 

und zu pathologisieren sowie zu diskriminieren, um sich selbst 

dadurch schuldig zu machen. Die Forderung nach Dekategorisie-

rung heizt diese Befürchtungen noch weiter an. Vor diesem Hinter-

grund empfiehlt es sich, aus einem gesicherten Abstand heraus 

erneut und in aller Ernsthaftigkeit zu fragen:  

Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn in eine Fachsprache ge-

fasst wird, dass eine konkrete Person blind ist oder eine starke 

Sehbehinderung aufweist? Was ist so unerträglich an einem be-

sonders langsamen und wenig erfolgreichen lernenden Kind, dass 

es sich verbietet, seine Schwierigkeiten kategorial zu benennen? 
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Warum dürfen gravierende psychische und soziale Probleme, die 

bei Kindern zu massiven Verhaltensstörungen führen, nicht in einer 

solchen klassifizierenden Fachsprache begrifflich erfasst werden? 

Warum soll man nicht anerkennen und entsprechend benennen, 

dass Menschen durch eine massive Beeinträchtigung ihrer sprach-

lichen oder intellektuellen Fähigkeiten im Leben ernsthaft behindert 

sind? Wie mag es auf Menschen mit Behinderungen wirken, wenn 

ein Sprachgebrauch gesucht wird, der vermeidet, was für sie selbst 

offensichtlich ist?  

Dies gilt insbesondere für körperliche und Sinnesschädigungen, 

aber auch für die sonstigen Behinderungen. Dass niemand nur un-

ter dem Aspekt einer Behinderung gesehen werden möchte, ist nur 

allzu verständlich. Es muss daher ein in der Familie beginnendes 

und in der Schule fortgesetztes Bemühen um die Anerkennung von 

Menschen mit Behinderung geben. Ein weltanschaulich verbrämtes 

Wahrnehmungsverbot von Behinderungen signalisiert schließlich, 

dass etwas, das existiert, nicht sein darf. Auch der Schüler wird 

sich damit auseinandersetzen müssen, dass er sich in einer be-

sonderen Situation befindet. Dies anzuerkennen, ist eine wichtige 

Aufgabe, die nicht durch begriffliche Nivellierungen und den Rück-

griff auf verwässernde Alltagskategorien zu leisten ist (Ahrbeck, B. 

2011 S. 73 ff).  

Schließlich sei hier noch zu konstatieren, dass es als positiv zu 

bewerten ist, dass z.B. das neue hessische Schulgesetz und so 

auch die Schulgesetze anderer Bundesländer sich bisher nicht ha-

ben ideologisch verführen lassen und die Realisierung des sonder-

pädagogischen Förderbedarfs für das jeweils bedürftige Schülerin-

dividuum garantieren. 
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2.3 Der Ressourcenansatz 

Neben Ressourcen, die vorhanden sein müssen, damit eine Auf-

gabe gelöst werden kann, bedarf es auch der Anerkennung beste-

hender Defizite, also des Umstandes, dass die eigenen Kräfte zu-

nächst nicht ausreichen. So hat z.B. ein hochgradig sehbehinder-

tes Kind mit einem Sehvermögen von 10 % und einer beidseitigen 

Gesichtsfeldeinschränkung, auch wenn Mathematik das Lieblings-

fach ist, erhebliche Schwierigkeiten bei der Anfertigung einer geo-

metrischen Zeichnung, wobei diese Schwierigkeiten nicht auf der 

kognitiven Ebene, sondern auf der rein visuellen Ebene verankert 

sind. Darüber darf nicht hinweggesehen werden, weder auf Seiten 

der Schüler noch auf der Seite der Lehrkräfte. Nichts hilft Kindern 

weniger, als wenn sie mit unverdientem Lob überschüttet werden, 

da dies über ihre wirkliche Situation hinwegtäuscht. Kinder bedür-

fen vielmehr einer geduldigen und wohlwollenden Begleitung, die 

sie im Ringen um das ihnen Mögliche unterstützt. Dazu gehört 

auch, dass Grenzen anerkannt werden, die beim besten Willen 

nicht überschritten werden können, weil die eigenen Kräfte, also ih-

re eigenen Ressourcen, dafür nicht ausreichend vorhanden sind. 

Bei Kindern mit Behinderungen verlaufen Lernprozesse grundsätz-

lich in gleicher Weise vom Nichtkönnen zum Können, nur dass ihre 

Grenzen in einigen wichtigen Bereichen enger gesteckt sind. Auch 

hier stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Ressourcen und 

Defiziten. Der Ressourcenansatz in der inklusiven Schule wird aber 

deshalb so ausdrücklich hervorgehoben, weil seine Besonderheit 

darin besteht, dass er als die einzig legitime Betrachtungsweise 

von Kindern mit Behinderungen gilt. Er soll die bisherige Betrach-

tungsweise von Behinderung als „defizitärem Anderssein“ abschaf-
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fen und garantieren, dass der alte Blick auf die Defizite endlich und 

unwiederbringlich überwunden wird (Ahrbeck, B. 2011 S. 91).  

Schließlich bleibt es bedenklich, wenn ein einseitiger Blick propa-

giert wird, der von Schwächen und Defiziten nichts mehr wissen 

will. Kinder und Jugendliche werden zu Klienten sonderpädagogi-

scher Hilfen und Förderung, nicht weil sie über Ressourcen verfü-

gen, sondern weil sie in relevanten Dimensionen ihrer Entwicklung 

mehr oder weniger schwere Defizite aufweisen, die auch von den 

betroffenen Kindern in der Regel selbst verspürt werden. Dass et-

was nicht vermocht wird, dass ein Mangel vorhanden ist, definier-

bare Störungen existieren und nicht mit leichten Mitteln aus der 

Welt zu schaffende Beeinträchtigungen, das ist die Voraussetzung 

dafür, dass Menschen einer besonderen Zuwendung bedürfen und 

ein Recht auf eine spezielle Unterstützung haben, die über das üb-

liche Maß hinausgeht. Mit der Nichtwahrnehmung dieser Defizite 

verbindet sich eine Verleugnung ihrer Bedürftigkeit und ihres „An-

gewiesenseins auf Andere“. Es liegt schon eine gehörige Portion 

Naivität in der Vorstellung, es reiche bei hochbelasteten Menschen 

aus, die Aufmerksamkeit allein oder fast ausschließlich auf ihre im 

inneren vorhandenen Kräfte oder die des sozialen Umfeldes zu 

lenken. 

 

2.4 „Eine Schule für Alle“ – Eine ideologieträchtig e Metapher? 

„Eine Schule für Alle“ ist im Grunde eine Metapher. Sie steht für ei-

ne gute alte pädagogische Idee, denn schon der berühmte Päda-

goge Comenius formulierte im 17. Jahrhundert: „Alle Kinder alles 

lehren.“. Wie schwer und bislang es unmöglich war und ist, diese 

Idee in der Praxis umzusetzen, belegen die Geschichte und auch 

die Gegenwart. So drängt sich geradezu die Frage auf, ob diese 
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Wunschvorstellung sich nicht geradezu diametral entgegengesetzt 

verhält zu den auf die auf profitable Leistungsergebnisse gerichte-

ten Prinzipien unserer hochindustrialisierten Leistungsgesellschaft. 

Optimale profitbezogene Leistungsergebnisse sind letztlich nur 

durch die Schaffung leistungsorientierter Hierarchiegruppen im 

Produktionsprozess zu erreichen, wobei sich die praktizierten Se-

lektionsprinzipien auch in der differenzierten Schulstruktur wider-

spiegeln, wobei nicht gesagt ist, dass dies menschenrechtlich zu 

akzeptieren sei.  

Die Vorstellung, dass alle in unbegrenzter Vielfalt von den Hoch-

begabten bis zu den Schwerstmehrfachbehinderten in einer Schule 

bzw. Klasse nicht nur willkommen sein sollen, sondern auch das 

Optimum ihrer Lernleistungen erreichen können, ist geradezu mit 

der Quadratur des Kreises zu vergleichen. Abgesehen von der ge-

sellschaftlich fragwürdigen Umsetzbarkeit eines auf totale Vielfalt 

umgebauten Schulsystems besteht die Gefahr, dass bei der ge-

genwärtigen Priorisierung des Prinzips der sozialen Teilhabe nicht 

nur die spezielle Lernförderung zu kurz kommt, sondern auch das 

persönliche Bedürfnis bestimmter Schüler nach einer psychisch 

und sozial adäquaten Lernumgebung. Es fühlt sich nicht jedes ler-

nende Kind in jeglicher Umgebung wohl. Auch in der inklusiven 

Schulklasse kann sich ein Kind exkludiert fühlen. Auch die Lehr-

kräfte, also die Regelschul- und Förderschullehrer, die in der inklu-

siven Schule für alle Kinder zuständig sind, werden angesichts „ei-

ner Schule für Alle“ nicht nur in Begeisterungsstürme ausbrechen. 

Aufgrund der heterogenen Klassenzusammensetzung werden sie 

mit solch vielschichtigen Problemen und speziellen Lebenssituatio-

nen von Kindern im Rahmen einer „Pädagogik der Vielfalt“ konfron-

tiert, dass sie sich aufgrund ihres Studiums und ihrer Ausbildung, 
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die nicht auf eine „inklusive Pädagogik“ ausgerichtet waren, be-

stimmten Überforderungsängsten und –situationen ausgesetzt füh-

len, was keine gute Grundlage für qualitativ hochwertiges pädago-

gisches Handeln darstellt. Die potentiell betroffenen Lehrer fühlen 

sich mit der neuen Zumutung unter Druck gesetzt und instrumenta-

lisiert. Es ist auffallend, dass viele von ihnen - es sind oft die bes-

ten - zwar im persönlichen Gespräch bezweifeln, die Aufgabe einer 

Schulklasse in unbegrenzter Vielfalt zu bewältigen, sich aber nicht 

trauen, dies öffentlich zu sagen. An dieser Tatsache ändert auch 

nichts, dass Lehrerverbände oder Ministerien, offiziell vermutlich 

ebenfalls unter politisch-ideologischem Druck und offensichtlich 

mehr rhetorisch, große Zustimmung signalisieren. Ausgesprochen 

wirklichkeitsfremd und zynisch ist es, wenn den Pädagogen offiziell 

zugemutet wird, sogar das Manko der fehlenden finanziellen Res-

sourcen für ein inklusives Schulsystem durch verstärkte positive 

Einstellungen auszugleichen (vgl. interner Entwurf des Bayerischen 

Kultusministeriums als Stellungnahme zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention).  

Inklusion darf nicht zum Zwang werden, denn wirkliche soziale 

Teilhabe ist nicht garantierbar. Sie muss von positiven Einstellun-

gen der Beteiligten getragen sein. Nicht jedes Kind mit einer Be-

hinderung, das organisatorisch inkludiert ist, erlebt sich auch als 

akzeptiert und zugehörig. Für jedes Kind sollte der Lernort zur Ver-

fügung stehen, an dem es nicht nur gut lernen kann, sondern in 

dem es sich auch wohl fühlt. Um dem Ziel der Inklusion näher zu 

kommen als bisher, sind mit Sicherheit positive Einstellungen, Be-

geisterung und pädagogischer Optimismus von großer Bedeutung. 

Realitätsfremdes Schwärmen allein wird aber ebenso wenig aus-

reichen wie dominantes negatives Denken, etwa überzogene son-
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derschulpädagogische Einwände und Beharrungstendenzen. Es 

wird vielmehr sehr darauf ankommen, bei allem Optimismus die 

Dinge so zu sehen wie sie sind, d.h. nicht entstellt von subjektiven 

Wünschen und Phantasien, sondern möglichst allgemein nachvoll-

ziehbar. Einbezogen sein muss die Wissenschaft, um in nachprüf-

barer Weise die vielfältig gewordene Wirklichkeit zu objektivieren. 

Ein realitätsfremd gewordenes positives Denken ohne das Be-

wusstsein und das Wissen über die Beschwernisse des Anderen  

müsste seinen Anschlusswert für die schulische Praxis verlieren. 

Nur wenn Krankheit und Beschwernisse als etwas menschlich 

Normales anerkannt würden, könnten sich Behinderte und Kranke 

als wirklich zugehörige Menschen begreifen. Selbstgefälligkeit und 

ein bloßer Optimismus können die Fähigkeit herabsetzen, reale 

Bedrohungen und mögliche Nachteile zu sehen und abzuwehren 

und je mehr ein Prinzip überzogen wird, umso mehr erzeugt es 

auch Widerstand. Es geht letztlich um eine Gesellschaft, die nicht 

alles für machbar hält und in der man nicht aus der Realität des 

Unerwünschten in Phantasien eines demnächst glücklichen Le-

bens flüchtet. Vielmehr geht es um eine Lebenswelt der Vielfalt und 

Menschlichkeit, in der u.a. spezielle Einrichtungen, in denen Kinder 

mit schweren Behinderungen besser lernen und sich wohler fühlen 

können, nicht als Unorte diskriminiert werden und die Verantwortli-

chen es wagen, sich gegenüber wirklichkeitsfremden Ideologien ih-

res eigenen Verstandes zu bedienen (Speck, O. Zeitschrift für 

Heilpädagogik 2011, Heft 3, S. 19 ff).  
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3. Worüber die Inklusionstheoretiker nicht sprechen: D ie gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen 

 

3.1 Wettbewerbs- und Leistungsstreben in einer glob alisierten 

Welt 

 Vor allem in den beiden letzten Jahrzehnten hat sich die Bundes-

republik Deutschland mehr und mehr zu einer wirtschaftlich und 

technologisch hoch entwickelten Industrie- und Dienstleistungsge-

sellschaft entwickelt. Dabei ist sie inzwischen in den weltweiten 

Prozess der Globalisierung verflochten, in dem der internationale 

gnadenlose Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern vor al-

lem auf die Steigerung der eigenen Produktivität und auf die Aus-

weitung des Außenhandels zur stetigen Steigerung des inländi-

schen Wachstums des Bruttoinlandprodukts gerichtet ist. Wie ge-

bannt warten die Politiker in jedem Jahr auf die Prognose des Wirt-

schaftswachstums für das kommende Jahr, wobei sie gegenwärti-

ge Wachstumsprozente und die positiven Wachstumsprognosen 

der Wirtschaftsweisen natürlich als Erfolg für ihre Politik in An-

spruch nehmen. Von den Menschen aber, die diese geforderten, 

immer höheren Leistungen bei seit Jahren sinkendem Lohnniveau 

erbringen, ist hingegen kaum die Rede. 

 Die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes und das Leistungsprin-

zip sind also zweifellos die „goldenen Kälber“ der Wirtschafts- und 

Arbeitswelt und damit der Gesellschaft schlechthin. Dafür will z.B. 

auch die Deutsche Bank Vorbild sein, wenn sie mit dem Slogan 

„Leistung aus Leidenschaft“ wirbt. Da, wo der eigene Leistungser-

folg zentral im Vordergrund steht und nicht mehr reflektiert wird, auf 

wessen Kosten dieser Leistungserfolg zustande gekommen ist, er-

innert dies stark an die rücksichtslosen Wettbewerbsstrategien der 
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frühkapitalistischen Phase im 19. Jahrhundert,  wobei die Grunds-

ätze unserer verfassten „sozialen Marktwirtschaft“ immer mehr 

dem wiedererwachten Geist neoliberalistischen Denkens und Han-

delns zu weichen scheinen. 

 Für die Erbringung hoher und effizienter Leistungen werden heut-

zutage in der Arbeitswelt Eigenschaften wie Gesundheit, Fitness, 

Jugendlichkeit, hohe Motivation und Auffassungsgabe stillschwei-

gend vorausgesetzt und dienen auch als Kriterien bei der Auswer-

tung von Bewerbungen. Man identifiziert sich mit den in diesem 

Sinne Erfolgreichen und möchte somit selbst im Licht dieser ge-

sellschaftlich erwarteten Eigenschaften glänzen. Menschen mit 

körperlichen, sinnesmäßigen oder psychischen Beeinträchtigungen 

gehören in der Regel nicht zu diesem Kreis, weil sie die solcher-

maßen von der Gesellschaft erwarteten Eigenschaften nicht oder 

nicht voll erfüllen können. So bleibt oftmals das integrative Mitei-

nander von Kindern mit und ohne Behinderung im gemeinsamen 

Unterricht als „verordnete Maßnahme“ auf diesen zeitlich be-

schränkt, d.h. es wird im Freizeitbereich nicht weiter gelebt, weil 

auch schon Kinder und Jugendliche als Mitglieder dieser Gesell-

schaft sich mit den gesellschaftlich präferierten „Werten der Makel-

losigkeit und Leistungsfähigkeit“ identifizieren. So zeigt sich dieses 

verschwindend geringe Interesse  für Menschen mit Behinderun-

gen in unserer Gesellschaft z.B. auch darin, dass die öffentlichen 

Medien erheblich länger über Fußballspiele in der 1. und 2. Bun-

desliga berichten als über den „Internationalen Tag der Menschen 

mit Behinderungen“, dem die ARD in den Tagesthemen gerade 

einmal etwas mehr als eine Minute an Aufmerksamkeit gewidmet 

hat. So ist es schließlich auf dem gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Hintergrund auch nicht verwunderlich, dass der Kommunale Beirat 
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für die Belange von Menschen mit Behinderung der Kreisstadt 

Hofheim am Taunus über mehrere Jahre einen für alle Bürger öf-

fentlichen Stammtisch eingerichtet hat, zu dem bis zum heutigen 

Tage noch nie ein Hofheimer Bürger oder gar ein Stadtverordneter 

ohne Behinderung erschienen ist. Hier drängt sich geradezu der 

Eindruck auf, dass die sogenannte nichtbehinderte Gesellschaft mit 

Menschen, deren Leben durch verschiedenartige Beeinträchtigun-

gen bestimmt ist, keinen Kontakt haben möchte. In diesem Zu-

sammenhang erscheint es als eine diskussionswürdige These, 

dass eine beachtliche Anzahl von nichtbehinderten Menschen im 

Bewusstsein, dass sie sozusagen täglich durch Krankheit oder Un-

fall selbst von Behinderung betroffen werden können, die Begeg-

nung mit einem behinderten Menschen unbewusst als „Bedrohung 

des eigenen Ichs“ empfinden. Zudem tragen wir in Deutschland 

ebenfalls meist unbewusst das historisch-faschistische Erbe in uns, 

mit dem von den Anfängen des Sozialdarwinismus bis hin zur nati-

onalsozialistischen Vernichtungsideologie der Wert eines Lebens 

mit Behinderung immer mehr in Frage gestellt wurde. Solche Ten-

denzen sind inzwischen zu neuem Leben erwacht, die sich in den 

diesbezüglichen Aussagen des Präferenzutilitarismus nach Peter 

Singer in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und in der 

neuerlich ausgelösten Diskussion um die Präimplantationsdiagnos-

tik widerspiegelt. Es sind also keineswegs nur die im öffentlichen 

Leben vorhandenen Barrieren, die in der Wechselwirkung mit den 

Beeinträchtigungen eines Menschen diesen erst zum „Behinderten“ 

machen, sondern vielmehr und zunächst einmal die „Barrieren in 

den Köpfen“ nichtbehinderter Mitmenschen, die in der zwischen-

menschlichen Interaktion oder in deren Verweigerung erst eine 
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vorhandene körperliche, sinnesmäßige oder  psychische Beein-

trächtigung zur Behinderung werden lassen. 

 

3.2 Der Arbeitnehmer mit Behinderung als „ökonomisc hes Defi-

zitwesen“ 

Aufgrund des ausgeprägten Leistungsprinzips unserer Gesellschaft 

stehen die effiziente Erhöhung der Produktivität und Rentabilität 

sowie das Prinzip der Gewinnmaximierung im Vordergrund allen 

wirtschaftlichen Handelns zum Zwecke der weiteren Steigerung 

des Bruttoinlandsprodukts. Aus diesem Grunde bedient man sich in 

erster Linie der potentiellen Arbeitnehmer, die nach entsprechen-

den Tests und  Ausleseverfahren als gesund, fit, leistungsfähig und 

leistungsbereit, als motiviert, flexibel und kooperationsfähig sowie 

schließlich als zuverlässig eingeschätzt werden. Bei diesen rigiden 

Ausleseverfahren nach dem Aschenputtelprinzip „die Guten ins 

Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ bleiben demzufolge Men-

schen mit körperlichen, sinnesmäßigen oder psychischen Beein-

trächtigungen zwangsläufig auf der Strecke. So zeigt sich dies z.B. 

darin, dass Bewerber, die bereits im Rahmen ihrer Bewerbung die 

Existenz ihrer Beeinträchtigung kundtun, erst gar keine Chance zu 

einem Vorstellungsgespräch erhalten oder späterhin eine Absage 

bekommen, wenn die vorhandene Beeinträchtigung z.B. im Vor-

stellungsgespräch bekannt wird. Dabei wird die inzwischen er-

schienene Vielzahl von Berichten über eine im Vergleich zu nicht-

behinderten Arbeitnehmern bei Bewerbern mit Beeinträchtigungen 

vorhandene höhere Leistungsbereitschaft, Motivation und Zuver-

lässigkeit gar nicht zur Kenntnis genommen, weil die vorhandenen 

Beeinträchtigungen fast automatisch die Befürchtung auslösen, 

diese könnten im Arbeitsprozess die Produktivität und damit letzt-
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endlich das Ziel der Gewinnmaximierung negativ beeinflussen. 

Selbst die auf dem Fundament unserer sozialen Marktwirtschaft 

schon vor Jahrzehnten gestarteten und heute immer noch im staat-

lichen Angebot befindlichen Förderprogramme zur beruflichen Ein-

gliederung von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt, verbunden mit beachtlichen Lohnkostenzuschüssen 

für die ersten fünf Jahre der Einstellung, haben diese Haltung und 

den Trend der Arbeitgeber, Menschen mit Behinderungen nur im 

geringem Maße, wenn überhaupt, eine Chance zur Bewährung in 

Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu geben, nicht umkeh-

ren können. So ist z.B. in der Zeit zwischen Oktober 2009 und Ok-

tober 2010 aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs in Deutsch-

land die Zahl der Arbeitslosen um 8,8 % zurückgegangen, jedoch 

die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung im gleichen 

Zeitraum um 5,6 % auf über 173.500 gestiegen. Dies konnte auch 

durch die schon seit vielen Jahren bestehende gesetzliche Ver-

pflichtung für die Arbeitgeber, in Unternehmen mit mehr als 20 Be-

schäftigten mindestens 5 % der Arbeitsplätze mit schwerbehinder-

ten Arbeitnehmern zu besetzen, nicht verhindert werden. Die Ursa-

che dafür liegt vor allem in der von den Arbeitgebern häufig genutz-

ten Möglichkeit, sich von dieser gesetzlichen Verpflichtung mit Zah-

lungen bestimmter Beträge in den Fonds der Ausgleichsabgabe 

freikaufen zu können, um das in der sozialen Marktwirtschaft ver-

ankerte „Prinzip der Vertragsfreiheit“ zu gewährleisten, nach dem 

jeder Arbeitgeber frei darüber entscheiden kann, wen er letztlich 

einstellt und wen nicht. Schlussfolgernd erwächst daraus die Er-

kenntnis, dass die Mehrzahl der Arbeitgeber aus den oben genann-

ten Gründen an einer Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behin-
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derung nicht interessiert ist und dafür lieber eine Abgabe zahlen, 

die sie auch noch steuerlich absetzen können. 

Schließlich hat dieses „Selektionsprinzip nach wirtschaftlichen 

Verwertungskriterien“ dazu geführt, dass sich in Deutschland in 

den letzten gut hundert Jahren neben dem Regelschulwesen ein 

solch differenziertes Sonderschulwesen entwickelt hat, wie es in 

seiner Art in Europa einmalig ist. Somit hat der Staat mit diesem 

differenzierten Sonderschulsystem die „Selektionsmechanismen 

nach dem Aschenputtel-Prinzip“ zur Entlastung und Vororientie-

rung der Arbeitgeber bei der Auswahl in den vorberuflichen Le-

bensbereich von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung vor-

verlegt. Dabei haben sich die Strukturen dieses mehr als 100 Jahre 

alten Sonderschulsystems so verfestigt, dass es in den letzten 30 

Jahren des Auf- und Ausbaus des integrativen Unterrichts an Re-

gelschulen bis heute erst gelungen ist, lediglich ca. 15 % von Kin-

dern und Jugendlichen mit Behinderungen integrativ zu beschulen, 

wobei dieser Prozentsatz im Wesentlichen für den Grundschulsek-

tor, nicht aber für den weiterführenden Schulbereich gilt. 

 

3.3 Das von der OECD ausgelöste „PISA-Fieber“ als i nternational 

vergleichbares Messinstrument von erreichten Bildun gsstan-

dards im Sinne eines verengten neoliberal-ökonomisc hen Bil-

dungsbegriffs 

Im Rahmen der sich beschleunigenden weltweiten Globalisierung 

hat die OECD auf internationaler Ebene mit den bisherigen PISA-

Studien den  schulischen Lernerfolg in den Bildungsstandards der 

Bereiche Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften abgefragt. 

Dabei erreichte Deutschland in der ersten PISA-Studie einen weit 

abgeschlagenen Rankingplatz in der unteren zweiten Hälfte. Hastig 
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herbeigeführte Verbesserungen in der Unterrichtsorganisation 

deutscher Schulen haben daraufhin für Deutschland inzwischen in 

der letzten PISA-Studie einen verbesserten Rankingplatz im Mittel-

feld erbracht. Ohne den Wert solcher Vergleichsstudien generell in 

Frage zu stellen, muss aber an dieser Stelle darauf hingewiesen 

werden, dass diese Studien auf einen verengten Bildungsbegriff 

ausgerichtet sind. Die getesteten Unterrichtsbereiche werden näm-

lich als diejenigen angesehen, die für eine spätere ökonomische 

Verwertbarkeit im Wettbewerbsprozess der Globalisierung die ent-

scheidend Wichtigen sind. Von ganzheitlicher Menschenbildung im 

Sinne des neuhumanistischen  Bildungsprinzips nach Alexander 

von Humboldt ist im Rahmen der Amerikanisierung der Bildungs-

debatte mit ihrer neoliberal-ökonomischen Ausrichtung auf spätere 

Verwertbarkeit im Produktionsprozess keine Rede mehr. So zeich-

nen sich die solchermaßen entwickelten neuen Bildungsstandards 

durch eine starke Verdichtung aus, wie es sich u.a. in der Umstel-

lung des deutschen Gymnasialschulwesens auf G 8 widerspiegelt. 

In weitgehend selbständigen Lernprozessen haben die Schüler 

heutzutage zumeist über das Internet eine nie dagewesene Infor-

mationsfülle zu verarbeiten und aufzunehmen, wobei die zeitlich 

stark verdichteten Lerninhalte in der Regel allenfalls das Kurzzeit-

gedächtnis erreichen, aber nicht zu einem langfristigen Bildungs-

wissen führen. Daher ist es nur allzu verständlich, wenn die heuti-

gen Schüler von „Bulimie-Lernen“ sprechen. So tragen die inzwi-

schen stark rationalisierten Studiengänge mit Bachelor- und Mas-

terabschluss das typisch amerikanische Gesicht der „späteren 

ökonomischen Verwertbarkeit“, wobei inzwischen das „Studium 

Generale“ als Ausdrucksform ganzheitlicher akademischer Bildung 

schon längst in Vergessenheit geraten zu sein scheint. 
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Schließlich ist es bemerkenswert, dass im Rahmen der Erstellung 

der PISA-Studien die Schüler und Schülerinnen mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf davon ausgeschlossen wurden. Als Erklä-

rung dafür soll hier die These aufgestellt werden, dass man sich 

durch die erwarteten schlechteren Leistungen dieser Schülergrup-

pe nicht die Qualität des erstrebten Endergebnisses verderben las-

sen wollte und die Schülergruppe mit sonderpädagogischem För-

derbedarf für einen späteren, ökonomisch effizienten Verwertungs-

prozess auch nicht mit in Betracht gezogen hat. Weiterhin bleibt zu 

befürchten, dass die angestachelte Wettbewerbssituation in weite-

ren Studien zu Profilierungssucht und Entsolidarisierungsprozes-

sen führen kann, die stigmatisierende Selektionsprozesse zur Fol-

ge haben, was einer integrativen bzw. inklusiven Beschulung zum 

Nachteil gereichen würde. 

 

4. Der bisher steinige Weg des gemeinsamen Unterrichts  von 

Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbeda rf  

 

4.1 Systemmängel, Probleme und Hemmnisse 

30 Jahre Engagement und Kampf der Eltern von Kindern mit und 

ohne sonderpädagogischem Förderbedarf, zusammengeschlossen 

in den Elterninitiativen wie z.B. „Gemeinsam Leben – Gemeinsam 

Lernen“ oder „Eltern pro Integration“, haben bis zum heutigen Tage 

es nicht vermocht, eine Fülle von Problemen, Hemmnissen und 

Systemmängeln, die den gemeinsamen Unterricht (GU) in seiner 

qualitativen Ausprägung mehr oder weniger stark beeinträchtigen, 

zu beseitigen. So wurde die finanzielle und personelle Ausstattung 

der ersten Jahre in den unter wissenschaftlicher Begleitung ste-

henden Projekten zum gemeinsamen Unterricht immer mehr zu-
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rückgefahren. Die anfängliche durchgehende Doppelbesetzung 

von Regel- und Förderschullehrer im GU (Team-Teaching) wurde 

kostensparend durch ein Ambulanzlehrer-System ersetzt, mit dem 

Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

im GU lediglich vier bis acht Stunden wöchentlich, in manchen Fäl-

len auch nur einmal monatlich, individuell gefördert und gleichzeitig 

die Regelschullehrer entsprechend beraten werden. Dieses Defizit 

hat man zwar durch den vermehrten Einsatz von Integrationshel-

fern zur individuellen Förderung von SchülerInnen mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf zu reduzieren versucht, bedeutet jedoch 

keine Rückkehr zur ursprünglichen Qualität des GU in den Aufbau-

jahren in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Das unterschiedliche Engagement, ja, die weitverbreitete Halbher-

zigkeit, mit der in den letzten Jahren die Kultusministerien der ein-

zelnen Bundesländer und auch die staatlichen Schulämter sich der 

Etablierung des GU gewidmet haben, haben zu einer sehr unter-

schiedlichen Entwicklung bei der Etablierung und Ausweitung des 

GU geführt. Während z.B. in Schleswig-Holstein inzwischen mehr 

als 40 % der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf den 

GU an einer Regelschule besuchen, sind dies im Bundesland Nie-

dersachsen nur knapp 5 %. Weiterhin nehmen die staatlichen 

Schulämter immer noch für sich trotz der neuen Gesetzeslage 

durch die UN-Behindertenrechtskonvention die staatliche Ent-

scheidungshoheit darüber in Anspruch, ob ein Kind mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf einer Förderschule oder dem GU zu-

gewiesen wird. Dabei machten in den letzten 30 Jahren die Kul-

tusministerien bzw. staatlichen Schulämter in der Regel einen fi-

nanziellen Vorbehalt für die Möglichkeit einer Beschulung von Kin-

dern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im GU geltend. So 
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führten die angeblich nicht vorhandenen notwendigen Finanzmittel 

dazu, dass die diesbezüglichen Anträge von Eltern auf Beschulung 

ihres Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf im GU abge-

lehnt und das jeweilige Kind dem Förderschulsystem zugewiesen 

wurde. Mit wie wenig Engagement der GU von Seiten der Kultus-

ministerien und Landkreise vorangetrieben wird und man das För-

derschulsystem damit schützen will, zeigt sich darin, dass in den 

letzten 30 Jahren keinerlei nennenswerte Initiativen für den barrie-

refreien Umbau von alten Schulgebäuden bzw. für die barrierefreie 

Gestaltung von Neubauten aufgebracht wurde, um mobilitätseinge-

schränkten SchülerInnen den Zugang zum Schulgebäude und die 

barrierefreie Nutzung der Innenräume zu ermöglichen. Weitere 

Systemmängel, Probleme und Hemmnisse bei der effizienten Aus-

gestaltung des GU sollten im Folgenden am Beispiel von blinden 

und sehbehinderten Kindern aufgezeigt werden. 

 

4.2 Der gemeinsame Unterricht auch für sehgeschädig te Kinder 

und Jugendliche in kritischer Beleuchtung von Syste mmän-

geln und gesellschaftlichem Wertewandel 

 

4.2.1 Ressourcenprobleme 

Die Qualität und Stabilität  des gemeinsamen Unterrichts ist stets 

abhängig von den pädagogisch erforderlichen personellen, sächli-

chen, räumlichen sowie finanziellen Ressourcen.  Nach Beendi-

gung der Schulversuche zum GU wurde Mitte der 80er Jahre des 

letzten Jahrhunderts  Team-Teaching von Regelschullehrern und 

Förderschullehrern in allen Unterrichtsstufen des GU schon vor 

Jahren abgelöst von dem vorherrschenden Ein-Lehrer-System, in 

dem der Regelschullehrer im GU die hauptverantwortlich unterrich-
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tende Lehrkraft ist, ergänzt durch die Unterstützung durch einen 

Förderschullehrer in der Funktion eines Ambulanzlehrers, qualifi-

ziert für eine oder zwei behinderungsspezifische Fachrichtungen 

mit einem begrenzten Wochenstundenkontingent von vier bis acht 

Wochenstunden.  

Immer größere Schulklassen, akuter Lehrermangel insbesondere 

für die naturwissenschaftlichen Fächer und der sich verstärkenden 

Trend, fehlende Lehrkräfte durch pädagogisch nicht vorgebildete 

Fachkräfte aus bestimmten Berufsgruppen zu ersetzen, destabili-

sieren auf Dauer die erforderliche Qualität des GU. 

Unter solchen Unterrichtsbedingungen vermissen sehgeschädigte 

Schülerinnen und Schüler das notwendige Maß an Zuwendung, in-

nerhalb derer sie ihre individuellen Lebenserschwernisse und För-

derbedürfnisse geltend machen können und die eine elementare 

Voraussetzung dafür ist, dass sie Sicherheit, ein gewisses Maß an 

Geborgenheit und zumindest Beachtung als eine Form der Ach-

tung empfinden, auf deren Basis Lernmotivation und effektive 

Lernprozesse entstehen können. 

 

4.2.2 Didaktisch-methodische Probleme im integrativ en Grund-

schulsektor 

 Beim Erlernen des Schreibens und des Lesens sind blinde Grund-

schüler ausnahmslos und unbedingt auf das Erlernen und die An-

wendung der Blindenschrift  angewiesen. Regelschullehrer, die 

vielleicht im Rahmen des GU zum ersten Mal einem blinden Kind 

begegnen, verfügen gewöhnlich über keinerlei Kenntnisse der 

Blindenschrift. Selbst wenn das blinde Grundschulkind in einem 

der Grundschulzeit vorgelagerten oder dazu zeitlich parallel verlau-

fendem Kurs der „blindentechnischen Grundausbildung“ die Blin-
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denschrift in ihren Grundzügen erlernt, ist der Regelschullehrer 

aufgrund seiner diesbezüglichen Inkompetenz bei der unterrichtli-

chen Vermittlung der Kulturtechniken nicht in der Lage zu beurtei-

len, ob der blinde Grundschüler einen bestimmten Buchstaben o-

der ein bestimmtes Wort in Blindenschrift richtig schreibt. Eine Un-

terstützung kann hierbei nur durch einen ausgebildeten Blindenpä-

dagogen erfolgen, dessen Wochenstundenzahl im Status des Am-

bulanzlehrers auf höchsten sechs bis acht Stunden kontingentiert 

ist. Im GU verschärft sich dieses Problem nochmals,  wenn es im 

weiterführenden Schulbereich, z.B. auf dem Gymnasium, um das 

Erlernen und die Anwendung der speziellen Blinden-Notenschrift 

im Musikunterricht sowie um die Blinden-Mathematikschrift, die 

Blinden-Chemieschrift sowie die Blinden-Physikschrift. Selbst wenn 

blinde Grundschüler im Rahmen einer blindentechnischen Grund-

ausbildung erste Schritte im Umgang mit dem PC mit Blinden-

schriftzeile (Braille-Zeile) gelernt haben, bedarf es bei der unter-

richtlichen Begleitung guter spezieller PC-Kenntnisse auf Seiten 

des Regelschullehrers, um dieses Medium für und mit dem blinden 

Grundschüler sinnvoll und effizient einsetzen zu können.  

Einer unverzichtbaren Unterstützung des Regelschullehrers durch 

einen sehbehindertenpädagogisch ausgebildeten Ambulanzlehrer 

bedarf es auch bei der Vermittlung der Kulturtechniken. Das Wis-

sen um die differenzierte Bandbreite von verschiedenen Sehbehin-

derungsarten und –graden sowie um die diesbezüglichen individu-

ell gegebenen Auswirkungen im Sinne von Lebens- und Lerner-

schwernissen kann und muss dem Regelschullehrer durch den 

speziell sehbehindertenpädagogisch ausgebildeten Ambulanzleh-

rer vermittelt werden, in dem in entsprechenden Beratungsprozes-

sen über die in jedem individuellen Fall notwendigen Sehhilfen, 
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technischen Hilfsmittel und die entsprechenden sehbehindertenpä-

dagogisch relevanten, didaktisch-methodischen Unterrichtsmate-

rialien aufgeklärt wird. Trotzdem führen der alltägliche Unterrichts-

stress auf Lehrerseite bzw. eine auf Lehrerseite vorhandene Un-

sensibilität in Bezug auf das Phänomen der Sehbehinderung nach 

Elternberichten in vielen Fällen immer wieder dazu, dass Groß-

druckbücher nicht bestellt bzw. nicht verwendet, dass Arbeitsblätter 

trotz Anmahnung nicht regelmäßig in vergrößerten Fotokopien zur 

Verfügung gestellt werden oder dass man taktile Anschauungsma-

terialien und Modelle für verschiedene Unterrichtsfächer gar nicht 

oder zu spät bestellt.  

Schmerzvolle Erfahrungen der Ausgrenzung auch im GU müssen 

blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

des Sportunterrichts häufig erleben. Als Beispiel hierfür seien alle 

sportlichen Ballspiele genannt, bei denen ein voll ausgebildetes 

Sehvermögen in der Regel die Voraussetzung für den Einsatz des 

eigenen Reaktionsvermögens ist. Blinden- und Sehbehinderten-

schulen haben Abhilfe geschaffen. Hier spielen die sehgeschädig-

ten Schüler mit einem Klingelball, so dass sie sich akustisch in Be-

zug auf die jeweilige Ballposition orientieren können. Eine solche 

Maßnahme wäre  auch im GU denkbar. 

 

4.2.3 Mobilitäts- und Orientierungsprobleme 

 Eine Beeinträchtigung des „integrativen Schulklimas“, in dem sich 

blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler wohlfühlen 

können, besteht z.B. in dem hohen Lärmpegel in vielen Regelschu-

len. So haben durchgeführte Messungen an manchen Regelschu-

len in den Pausen einen Lärmpegel von 85 Dezibel ergeben,  was 

dem Motorengeräusch eines mittelgroßen Motorrades entspricht. 
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Da blinde und hochgradig sehbehinderte Schüler bei ihrer Orientie-

rung aber auch in großem Maße auf ihr Gehör angewiesen sind, 

führt dies zu Orientierungsschwierigkeiten und Mobilitätsein-

schränkungen.  

 Die fehlende blendfreie Beleuchtung im Klassenraum und im übri-

gen Schulgebäude, Türschilder mit zu kleiner und nicht kontrast-

reich dargestellter Schrift, fehlende Bodenindikatoren zu wichtigen 

Funktionsräumen als Orientierungsleitlinie für blinde Schüler sowie 

ein unzureichend ausgeleuchteter Arbeitsplatz sind weitere negati-

ve Rahmenbedingungen, die das „integrative Schulklima“ insge-

samt beeinträchtigen. Als Grundvoraussetzung für eine gelungene 

integrative Beschulung gilt in jedem Fall, dass möglichst schon vor 

dem Beginn des Einschulungsjahres ein gründliches Mobilitäts- 

und Orientierungstraining mit den blinden und sehbehinderten 

Schülern durchgeführt wird, wobei dafür auf jeden Fall qualifiziert 

ausgebildete Mobilitätstrainer hinzugezogen werden sollten.  

 

4.2.4 Verschlechterung des schulischen Sozialklimas  durch den 

gesellschaftlichen Wertewandel  

 Spricht man heutzutage von gesellschaftlichem Wertewandel, so 

ist vor allem damit gemeint, dass zu früheren Zeiten selbstver-

ständliche menschliche Sozialtugenden wie Hilfsbereitschaft, 

Rücksichtnahme, Solidarität und Einfühlsamkeit in die Situation 

des Schwächeren im alltäglichen gesellschaftlichen Miteinander 

immer mehr dahinschwinden. Stattdessen ist eine Respektlosigkeit 

von jüngeren Kindern gegenüber älteren Jugendlichen und Er-

wachsenen in Form von Beschimpfungen mit Vulgärausdrücken 

und ein sich verstärkendes Potential von psychischen und körperli-

chen Aggressionen zu beobachten. Neben der Gefahr von körper-
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lichen Angriffen, die blinde und sehbehinderte Schüler plötzlich und 

unvermittelt treffen, weil sie solche Angriffe nicht kommen sehen, 

sind es im Schulalltag vor allem Hänseleien, die in verletzenden 

und diskriminierenden Äußerungen gegenüber blinden oder seh-

behinderten Schülern zutage treten. „Schielauge“ oder „Blind-

schlange“ sind hierbei noch die harmloseren Äußerungen. Aus sol-

chen Hänseleien erwachsen zuweilen regelrechte Mobbing-

Prozesse, die, wie Eltern bestätigen, zu einer geradezu unerträgli-

chen psychischen Belastung für die ganze Familie werden können. 

So hätte sicherlich auch der Hauptschüler, der im Jahr 2008 an ei-

ner Hauptschule in Kassel-Bettenhausen einen Lehrer zusammen-

geschlagen hat, auch vor einem blinden Schüler nicht halt ge-

macht. 

 

4.3 Die sonderpädagogische Inkompetenz von Regelschulle hrern 

und die unzureichenden personellen Ressourcen als N egativ-

faktoren in der effizienten Ausgestaltung des gemei nsamen 

Unterrichts 

 Solange der gemeinsame Unterricht im Sinne eines Team-

Teachings mit einer Doppelbesetzung von Regelschullehrer und 

Förderschullehrer ausgestaltet wird, können auch Kinder mit einem 

erhöhten Erziehungshilfebedarf im GU effizient gefördert werden, 

wenn der Förderschullehrer qua Studienabschluss über entspre-

chende pädagogische Kompetenzen für den Bereich der Erzie-

hungshilfe-Pädagogik verfügt. Hierbei kommt es in der Regel im 

Unterrichtsvollzug zu dem positiven Effekt des Transferlernens, 

durch das sich der Regelschullehrer langfristig  in Kooperation mit 

dem Förderschullehrer entsprechende sonderpädagogische Hand-

lungskompetenzen aneignen kann.  
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Problematisch wird es aber dann, wenn das staatliche Schulamt 

personelle Ressourcen soweit einspart, dass keine unterrichtliche 

Doppelbesetzung mehr möglich ist und der zuständige Regelschul-

lehrer lediglich auf zeitweilige Beratungsmöglichkeiten und –

termine bei dem regional zuständigen Beratungskompetenzzent-

rum für den Bereich emotionale und soziale Entwicklung verwiesen 

wird. Ebenfalls problematisch wirkt es sich aus, wenn, wie im fol-

genden Fall geschildert, die in der Doppelbesetzung unterrichtende 

Sonderschullehrerin aufgrund eines Schulwechsels durch eine 

zweite Regelschullehrerin ersetzt wird. Hier führt dann die sonder-

pädagogische Inkompetenz der Regelschullehrerinnen dazu, dass 

sich - wie in einem mir bekannten Fall - die Regelschullehrerinnen 

im gemeinsamen Unterricht eines dritten Grundschuljahres einer 

neunjährigen Schülerin hilflos und bedrohlich ausgeliefert fühlen, 

wenn dieses Mädchen mit erhöhtem Erziehungshilfebedarf unver-

mittelt nicht nur andere Schüler, sondern auch Lehrkräfte körperlich 

angreift und sie sozusagen in Serie bestiehlt. Hier rächt es sich, 

wenn Regelschullehrer während ihres Studiums die entsprechen-

den Studienangebote des Instituts für Sonderpädagogik einer Uni-

versität nicht wahrgenommen haben. Gleichzeitig werden dann in 

der Regelargumentation noch Ursache und Wirkung auf den Kopf 

gestellt, in dem man ein solches Kind mit erhöhtem Erziehungshil-

febedarf als für den gemeinsamen Unterricht untragbar etikettiert 

anstatt die eigene sonderpädagogische Inkompetenz als eigentli-

che Ursache für die solchermaßen entstandenen Unterrichtskon-

flikte zuzugestehen. Wenn dann noch der Schulleiter beschließt 

und der Mutter schriftlich mitteilt, dass ihre Tochter aufgrund der 

Diebstähle nicht mehr an den Arbeitsgemeinschaften der Schule 

teilnehmen darf, so ist dies wohl genauso als Strafmaßnahme zu 
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verstehen wie das dem Kind weiterhin auferlegte Verbot, nach 

Schulschluss gemeinsam mit den anderen Kindern Hausarbeiten 

machen zu dürfen. Diese Strafmaßnahmen stellen sich als „syste-

matische Exklusion“ dar  und nehmen dem Kind jede weitere 

Chance auf eine wirklich echte inklusive Beschulung. Wird dann 

zeitgleich dieses frühkindlich traumatisierte Mädchen mit erhöhtem 

Erziehungshilfebedarf auch noch als untragbar für die nachschuli-

sche Betreuungseinrichtung etikettiert und der Einrichtung verwie-

sen und sogar von dem gemeinsamen Mittagessen in der Einrich-

tung ausgeschlossen, so wird damit gleichzeitig die eigentliche Ur-

sache verschwiegen, dass diese nachschulische Betreuungsein-

richtung mit einer Ausnahme für nahezu 200 Kinder nur mit päda-

gogisch nicht ausgebildetem Personal auf Niedriglohnbasis arbei-

tet. 

 

5. Inklusive Bildung – ein neuer Heilsbringer zur s päteren ge-

sellschaftlichen Partizipation für Kinder und Jugen dliche mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf? 

 

5.1 Grundsätzliches  

Die Inklusionstheorie, die in der Übergangsphase zu diesem Jahr-

tausend aus den USA und Kanada nach Europa exportiert wurde, 

ist vor allem seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-

konvention (BRK) durch viele Staaten international in aller Munde. 

Sie stellt einen erheblichen Paradigmenwechsel in der Behinder-

tenpolitik und der Bildungspolitik dar, wobei es zunächst noch offen 

bleibt, ob dieses Theoriekonstrukt sich innerhalb unserer gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen und innerhalb des sich be-
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schleunigenden Prozesses der weltweiten Globalisierung zeitlich 

absehbar durchsetzen kann. 

 

5.2 Das „Prinzip der Heterogenität“ als theoretisch er Grundpfeiler 

inklusiver Schulbildung – eine abschließend vertief ende Be-

trachtung 

Die heterogene Schulklasse als willkommene pädagogische Auf-

gabe ist eine für die praktische Arbeit entscheidende Folge einer 

„Schule für Alle“. Die bewusst angestrebte, größere, d.h. prinzipiell 

unbegrenzte Heterogenität der Schülerschaft ist gewollt. Jedes 

Kind soll willkommen sein, sei es ein deutsches oder ein fremd-

stämmiges, ein hochbegabtes oder ein lernschwaches, ein unruhi-

ges oder ein bedächtiges Kind. In der Propagierung einer „Päda-

gogik der Vielfalt“ kann man eine pädagogisch verständliche Reak-

tion auf das überzogene Selektions- oder Sortierungsprinzip im 

Schulwesen sehen. Nach diesem pädagogischen Ansatz haben al-

le Kinder gleiche Rechte, was aber noch nicht heißt, dass alle Un-

gleichheiten unwirksam und unwichtig werden, wenn Vielfalt er-

zeugt wird. Nicht jede Vielfalt lässt sich in erfolgreicheres Lernen 

umsetzen. Damit soll deutlich gemacht werden, dass die Vielfalt 

von Schülern und Aufgaben auch Grenzen pädagogischer Ein-

flussnahme hat und daher eine beachtliche pädagogische Heraus-

forderung darstellt. Vielfalt erzeugt naturgemäß mehr Reibungen. 

In der heutigen Schulpraxis ist es insbesondere das extrem größer 

gewordene Spektrum von Verhaltensweisen der Schülerinnen und 

Schüler, die die Lehrenden vor größte Probleme stellen können. 

Dabei sind es nicht so sehr didaktische Komplikationen, die sich 

aus dem gemeinsamen Unterricht mit behinderten Kindern ergeben 

als vielmehr die heute vermehrt auftretenden Verhaltensauffällig-
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keiten unter den Schülern, wie auch immer sie bedingt sein mögen. 

Es genügen nur einzelne extrem schwierige Kinder und Jugendli-

che pro Klasse, um einen geregelten, z.B. integrativen Unterricht 

unmöglich zu machen. Unter diesem Aspekt der Schulwirklichkeit 

klingen Sätze wie „Alle sind willkommen.“ oder „Jeder bekommt die 

Unterstützung, derer er bedarf.“ wie fromme Losungen und betö-

rende Verheißungen, sind aber zugleich erschreckend naiv (Wo-

cken 2009 S. 20).  

Die wachsende Heterogenität der Schülerschaft, innerhalb derer 

auf Lehrerseite provozierende Lernunlust, schwere Beleidigungen 

und offene Feindseligkeit auf der Basis von Beziehungslosigkeit 

sowie kaum zu ertragende Aggressivität und Mobbing zu ertragen 

sind, machen den Lehrerberuf nicht gerade attraktiver. Es ist also 

heute generell schwierig, eine Schulklasse als wert- und sinnge-

bundene Einheit zu gestalten und zu unterrichten, vor allem dann, 

wenn die Lehrer mit diesen gesteigerten Problemen allein gelassen 

werden.  

Diese Fakten deuten darauf hin, dass die Aufgaben und Probleme, 

die Lehrern heute gemeinhin aufgeladen werden, also auch die 

Vielfalt der Schülerschaft, nur begrenzt zu bewältigen sind, von 

Ausnahmen unter besonders günstigen Bedingen abgesehen. Hier 

müsste eine überragende Super-Lehrerpersönlichkeit entstehen, 

wie sie auch durch eine erweiterte und anspruchsvollere Ausbil-

dung, wie sie immer wieder gefordert wird, nicht entwickelt werden 

kann. Auf diesem Hintergrund wächst zusehends das Risiko einer 

Flucht aus dem Lehrerberuf, wie sie bereits heutzutage in den USA 

zu beobachten ist. Wer sich politisch auf diesen Ausweg stützt, 

setzt sich dem Verdacht aus, strukturelle Probleme der Schule, wie 
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sie sich bisher weithin aufgestaut haben, nun auf dem Rücken der 

Lehrer abladen zu wollen (Speck, O. 2010, S. 73 ff.). 

Jegliche Individualisierung pädagogischer Erfordernisse innerhalb 

einer größeren Heterogenität erfordert eine entsprechend erweiter-

te und anspruchsvollere Professionalität. In diesem Zusammen-

hang dürfte nach bisheriger Erfahrung die Vorstellung, für alle Leh-

rer seien lediglich kurz gefasste „heilpädagogische Propädeutiken“ 

innerhalb des allgemeinen Lehrerstudiums ausreichend, irreal sein. 

So wichtig eine gute Ausbildung auch ist, sie allein macht noch 

nicht die ganze pädagogische Kompetenz aus, die erforderlich ist. 

Es müssen auch Persönlichkeiten sein, die nicht nur fachlich ver-

siert sind, sondern auch von ihren Grundeinstellungen und ihren 

kommunikativen Fähigkeiten her für ihre Aufgabe passen, also 

Lehrerinnen und Lehrer, die Beziehung, Vertrauen und Lernlust 

stiften können. Was den sonderpädagogischen Part betrifft, so 

werden nach den bisherigen Erfahrungen heil- oder sonderpäda-

gogische Qualifizierungen, also voll ausgebildete Sonderpädago-

gen als schulische Fachleute für besondere pädagogische Bedürf-

nisse der Kinder und als Berater, für unverzichtbar gehalten. Hier-

bei ist noch anzumerken, dass ein primärer sozialer Ansatz einer 

„Schule für Alle“ nicht bedeuten kann, dass spezifische Lernhin-

dernisse und –erschwernisse aufgrund psycho-physischer Schädi-

gungen und entsprechende heilpädagogische Hilfen vernachlässigt 

werden dürften.  

Die individuell gegebenen Lernbedingungen und Hindernisse sind 

Teil der Identität eines jeden Kindes, der beachtet, also gesehen 

und behandelt werden muss. Kinder mit Behinderungen könnten 

sonst Opfer von Inklusion werden (Speck, O. a.a.O).  
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6. Inklusive Bildung als in der UN-Behindertenrecht skonvention 

verankertes Menschenrecht 

Die UN-BRK ist mit ihrer Menschenrechtsdeklaration für Menschen 

mit Behinderungen auf eine inklusive Umgestaltung der Gesell-

schaft im Hinblick auf uneingeschränkte soziale Partizipation aller 

Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Dabei widmet sie sich 

in Artikel 24 ausführlich der „inklusiven Bildung“, wobei es in die-

sem Zusammenhang vernachlässigt werden soll, dass in der deut-

schen Übersetzung der Begriff „inklusiv“ durch „integrativ“ ersetzt 

wurde.  

In Artikel 24 der Konvention wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzel-

nen zu treffen sind und den Menschen mit Behinderungen inner-

halb des allgemeinen Bildungssystems die notwendigen Unterstüt-

zungen zuteilwerden. Mit dem Ziel der vollständigen Integration 

(gemeint ist im englischen Originaltext Inklusion) sind wirksame, 

individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Um-

feld vorzusehen, das die bestmögliche schulische und soziale Ent-

wicklung gestattet (UN-BRK, Art. 24, Abs. 2). Sonderpädagogische 

Förderung wird hierbei als das Recht von Menschen mit Behinde-

rung bezeichnet. Anspruch auf sonderpädagogische Förderung ist 

z.B. bei den Kindern und Jugendlichen anzunehmen, die in ihren 

Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt 

sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonder-

pädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden 

können.  

Sonderpädagogische Förderung in der integrativen/inklusiven Bil-

dung soll das Recht der behinderten und der von Behinderung be-

drohten Kinder und Jugendlichen auf eine ihren persönlichen Mög-
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lichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung ver-

wirklichen. Sie unterstützt und begleitet diese Kinder und Jugendli-

chen durch individuelle Hilfen, um für diese ein möglichst hohes 

Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftli-

cher Teilhabe und selbständiger Lebensgestaltung zu erlangen. 

Sonderpädagogische Förderung als unabdingbarer Bestandteil in-

tegrativer/inklusiver Bildung geschieht in vielfältigen Aufgaben, 

Feldern und Handlungsformen. Sie erfordert den Einsatz unter-

schiedlicher Berufsgruppen mit entsprechenden Fachkompeten-

zen. Damit verpflichtet die UN-BRK mit dem Artikel 24, Abs. 2, die 

Vertragsstaaten dazu, innerhalb des allgemeinen Schulsystems ei-

ne bestmögliche individuelle Unterstützung anzubieten, um den 

Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen eine Bildung mit 

dem Ziel der vollständigen Inklusion zu erleichtern. 

Die UN-BRK, die bei der Definition von „Behinderung“ von den 

Wechselwirkungen zwischen individuellen Beeinträchtigungen und 

Umweltfaktoren ausgeht, nimmt in ihren Ausführungen den theore-

tischen Inklusionsansatz  von Prof. Dr. Andreas Hinz mit seinem 

ausdrücklichen Etikettierungs- und Diskriminierungsverbot sowie 

mit der beabsichtigten Streichung des sonderpädagogischen För-

derbedarfs nicht zur Kenntnis (Lee 2010, Kap. 6). Daraus folgt, 

dass allein die von Hinz aufgestellte Forderung nach Dekategori-

sierung und Nichtetikettierung den Anspruch der Nichtdiskriminie-

rung nicht erfüllen kann, was auch daran zu erkennen ist, warum 

eine Konvention nur für Menschen mit Behinderungen notwendig 

ist. Zum Erreichen der tatsächlichen Gleichberechtigung von Men-

schen mit Behinderungen sind doch gewisse besondere Maßnah-

men erforderlich, was eine Hervorhebung einer bestimmten Perso-

nengruppe notwendig macht (UN-BRK, Art. 5, Abs. 4). Aus dem 
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semantischen Zusammenhang der UN-BRK geht eindeutig hervor, 

dass Inklusion nicht als Selbstzweck betrachtet wird. Daher ist die 

„inklusive Schulbildung“ ein in der UN-BRK garantiertes Menschen-

recht, das Menschen mit Behinderungen rechtmäßig in Anspruch 

nehmen können, aber nicht müssen. Insofern ist auch eine von In-

klusionstheoretikern geforderte Abschaffung des Förderschulwe-

sens aus der UN-BRK nicht ableitbar. Der Vorrang liegt also auf 

bestmöglicher schulischer Förderung der Schülerinnen und Schüler 

mit Behinderungen, die über die individuelle Förderung für jedes 

einzelne Kind hinaus geht und eine gesonderte schulische Förde-

rung nicht ausschließt (Lee 2010, Kap. 6). Dementsprechend kann 

die Einschulung in Sondereinrichtungen nicht als etwas angesehen 

werden, das gegen Menschenrecht verstößt. Dies widerspricht 

auch nicht dem in der UN-BRK primär garantierten Menschenrecht 

der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen und ihrer Eltern 

auf eine inklusive Schulbildung und Erziehung im allgemeinen Re-

gelschulwesen.  

Insgesamt ist es als positiv zu bewerten, dass die Aussagen der 

UN-BRK zur Etablierung eines „inklusiven Bildungssystems“ die in-

dividuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf in differenzierter Weise berücksichti-

gen. Auf dieser Basis kann dann auch dem romantisch-

fundamentalistischen Theoriekonstrukt von A. Hinz zur inklusiven 

Schulbildung eine Absage erteilt werden, mit dem er z.B. befürwor-

tet, zugunsten eines gemeinsamen Curriculums den sonderpäda-

gogischen Förderbedarf ganz zu streichen, um eventuelle Etikettie-

rungs- und Stigmatisierungsrisiken zu vermeiden.   
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7. Forderungen und Fazit 

 

7.1 Forderungen 

 Schulische Gemeinsamkeit (Inklusion) ist letztlich nur dann ver-

antwortbar, wenn bestimmte Rahmenbedingungen (siehe Forde-

rungskatalog) erfüllt sind. Dazu gehört nicht nur eine starke admi-

nistrative Unterstützung, eine fortlaufende Begleitung durch ein 

wissenschaftliches Forscherteam, Fachkräfte, die sich in ihrem In-

teresse am Programm einer verantwortlichen Inklusion und in sei-

ner Unterstützung einig sind, sondern im einzelnen folgende Be-

dingungen, deren Reihenfolge im folgenden Forderungskatalog 

keine Rangfolge darstellt (Speck, O. 2010, S. 46 ff.). 

 

a) Die individuelle Beurteilung der Förderlichkeit gemeinsamen Un-

terrichts hat Priorität vor dem Prinzip der bloßen Platzierung in 

einer Regelklasse.  

b) Die Lehrer entscheiden sich selbst für integrativen/inklusiven 

Unterricht, werden also nicht verpflichtet. Dabei muss aber im 

Rahmen von langfristig angelegten Fortbildungs- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen der von der UN-BRK eingeforderte Be-

wusstseinsprozess so weiterentwickelt werden, dass die indivi-

duelle Bereitschaft zur Mitgestaltung eines inklusiven Unter-

richts langfristig zu einer Selbstverständlichkeit wird.  

c) Die entsprechenden finanziellen, persönlichen, sächlichen und 

räumlichen Ressourcen für gemeinsamen Unterricht müssen 

vor der Platzierung verfügbar sein, dürfen also nicht erst nach-

träglich beschafft werden. Dabei darf, wie bisher oft üblich, ein 

finanzieller Vorbehalt der Schulverwaltung bzw. des zuständi-

gen Kultusministeriums bei der Beschaffung der notwendigen 
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Ressourcen keine Rolle mehr spielen, da ansonsten damit der 

Auf- und Ausbau des gemeinsamen Unterrichts verhindert oder 

zeitlich stark herausgezögert werden kann. Es muss also von 

vornherein Klarheit herrschen, dass gemeinsamer Unterricht er-

hebliche Ressourcen an Personal, Unterrichtsmaterial und 

räumlicher Umgestaltung beansprucht, wenn er erfolgreich sein 

soll.  

d) Modelle gemeinsamen Unterrichts werden nicht von oben vor-

gegeben, sondern von der schulischen Basis her entwickelt. 

e) Es müssen zusätzliche Förderungsangebote, wie sie individuell 

angemessen sind, zur Verfügung stehen. Eine bloße Platzie-

rung in der Regelklasse wäre unverantwortlich, weil damit Schü-

lerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

lediglich im Status von „Beistellkindern“ verharren würden. 

f) Die getroffenen Maßnahmen und Modelle müssen fortlaufend 

bezüglich ihrer Wirksamkeit und Angemessenheit evaluiert wer-

den, um Fehlverläufe zu vermeiden. 

g) Die einzelnen Studiengänge in der Pädagogik der einzelnen 

Schulformen, der Allgemeinen Pädagogik und der Sonderpäda-

gogik mit zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen müssen 

grundlegend umgebaut und neu entwickelt werden zu einem 

Studiengang „Inklusive Pädagogik“ im Rahmen der Allgemeinen 

Pädagogik. Dabei muss auf jeden Fall vermieden werden, dass 

in dem neu zu entwickelnden Studiengang die Sonderpädagogik 

zu einer „Heilpädagogischen Propädeutik“ und somit schließlich 

zu einer „Schrumpfwissenschaft“ verkommt. Hier ist eine lang-

fristig angelegte Kooperation der einzelnen Studienstätten, der 

Kultusministerien der Länder und der Kultusministerkonferenz 

unverzichtbar vonnöten. Ergänzend dazu ist eine notwendige 
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Weiterqualifizierung von  bereits eingesetztem Lehrpersonal, 

aber auch von Sozialpädagogen und Schulsozialarbeitern, de-

ren Planstellen im inklusiven Schulwesen zu erhöhen sind, im 

Rahmen von Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen 

unverzichtbar. 

h) Das Inklusionskonzept muss integrierter Bestandteil des Schul-

konzeptes sein, damit genügend Akzeptanz unter allen Schülern 

gesichert ist.  

i) Das Inklusionskonzept muss den Lernbedürfnissen aller Schü-

ler, auch der durchschnittlich und überdurchschnittlich Lernen-

den, gerecht werden. 

j) Die „inklusive Schulbildung“ benötigt zu ihrer Etablierung und 

Weiterentwicklung mehr an ihr beteiligte Personen mit den ent-

sprechenden integrativ förderlichen Einstellungen und Kompe-

tenzen. 

k) Die „inklusive Schulbildung“ benötigt eine hinreichende Unter-

stützung durch die Elternschaft sowohl der behinderten als auch 

der nichtbehinderten Schüler. 

l) Die „inklusive Schulbildung“ benötigt eine Schülerschaft pro 

Klasse, deren nichtbehinderter Teil hinreichend akzeptanz- und 

unterstützungsbereit ist bzw. dies lernen kann und für deren im 

Lernen behinderter Teil das curriculare Fortschreiten der Klasse 

nicht zum frustrierenden Problem wird.  

m) Es bedarf verringerter Klassenstärken mit einem begrenzten An-

teil behinderter Schüler. 

n) Es bedarf zusätzlicher Lehrpersonen – Zweitlehrer (Förder-

schullehrer, Unterrichtshilfen, Schul- bzw. Integrationshelfer). 

o) Für das Gelingen einer „inklusiven Schulbildung“ bedarf es nicht 

nur eines barrierefreien Zugangs zu allen nötigen Räumlichkei-
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ten, sondern auch einer barrierefreien Ausgestaltung des ge-

samten Schulgebäudes (z.B. Blindenleitsystem durch Bodenin-

dikatoren, Behindertentoilette, Fahrstuhl mit Sprachausgabe zur 

Ansage der Stockwerke, blendfreie Beleuchtung sowie kontrast-

reiche Raum- und Wegegestaltung mit schriftlichen Informatio-

nen (z.B. auf Hinweisschildern) in sehbehindertengerechter 

Größe).  

p) Unverzichtbar ist eine unkomplizierte, d.h. zeitlich pünktliche 

und regelmäßige Verfügbarkeit der erforderlichen behinde-

rungsspezifischen Lehr- und Lernmaterialien. 

q) Notwendig ist die praktikable Verfügbarkeit im Einzelfall not-

wendiger Therapien. 

r) Erforderlich ist eine gute Kooperation der Lehrer auf der Basis 

abgestimmter, integrativer Mentalitäten. 

s) Erforderlich ist eine integrationsstarke Schulleitung. 

 

7.2 Fazit 

Die aufgezeigten Forderungen zeigen deutlich, welche Probleme 

und Hemmnisse in Gestalt eines steinigen Weges zur Durchset-

zung und Etablierung eines inklusiven Schulwesens bestehen. Ge-

radezu ein Felsbrocken auf diesem steinigen Weg besteht in der 

gegenwärtigen Finanzpolitik der Bundesregierung. Auch wenn im-

mer wieder von unserer Bundeskanzlerin beteuert wird, dass sich 

Deutschland zu einer Bildungsrepublik entwickeln wird, ist nicht zu 

übersehen, dass sich im Rahmen einer globalisierten Wettbe-

werbshysterie der Schwerpunkt der staatlichen Investitionen inzwi-

schen auf die Elitebildung verlagert hat, mit der der Anteil der Hö-

her- und Höchstqualifizierten durch eine anspruchsvolle Pri-

märausbildung systematisch gesteigert werden soll.  
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Auf diesem Hintergrund kann man sich vorstellen, wie es um die 

Chancen für eine Verbesserung des Bildungssystems im Allgemei-

nen und im Besonderen unter dem Aspekt von Integration/Inklusion 

hierzulande bestellt ist. Jedenfalls wird unter dem Primat der auch 

von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten UN-BRK die Bun-

desrepublik Deutschland langfristig nicht umhin können, durch eine 

geänderte und angepasste Fiskalpolitik dem in der UN-BRK veran-

kerten Menschenrecht auf „inklusive Schulbildung“ durch die Ver-

fügbarkeit entsprechend notwendiger Finanzmittel zu entsprechen. 

Es ist unbestritten, dass schulische Integration/Inklusion mehr und 

differenziert qualifiziertes Personal benötigt. Schon heute existiert 

in allen Schulformen ein erheblicher Lehrermangel, der sich inner-

halb der nächsten fünf Jahre durch eine anstehende Pensionie-

rungswelle noch erheblich verstärken wird. Allein in dem recht klei-

nen Bereich der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen werden 

gemäß einer entsprechenden Studie des Verbandes der Blinden- 

und Sehbehindertenpädagogen in den nächsten fünf Jahren ca. 

550 Lehrkräfte fehlen, wobei ein weiterhin gesteigerter Bedarf 

durch die Etablierung eines inklusiven Schulwesens noch gar nicht 

mit eingerechnet ist. Ob unsere Politiker dieses anstehende Di-

lemma überhaupt schon gesehen oder dafür vielleicht schon Lö-

sungen bereit haben, muss als Problem offen bleiben, da sie dar-

über noch nichts haben verlauten lassen. 

Wenn man Eltern behinderter Kinder auf der Basis der UN-BRK 

das Recht zugesteht, frei wählen zu können, ob ihr behindertes 

Kind im allgemeinbildenden Schulwesen inklusiv oder auf einer 

Förderschule beschult wird, so kann dies gewisse Probleme zur 

Folge haben. Diese können darin bestehen, dass dann Eltern 

nichtbehinderter Kinder, die ihr Kind nicht gemeinsam mit behinder-
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ten Kindern unterrichtet sehen wollen, sich zu „Integrationsflücht-

lingen“ formieren und das jetzt schon gut ausgebaute Privatschul-

wesen in Gestalt einer „schulischen Parallelgesellschaft“ weiter 

ausdehnen.  

Festzuhalten bleibt: Nur, wenn alle aufgezeigten, wesentlichen 

Probleme und Hemmnisse auf dem „steinigen Weg zur inklusiven 

Schulbildung“ langfristig gelöst und alle im Forderungskatalog ge-

nannten Bedingungen erfüllt sind – und diese sind eben in dem 

bisherigen System Schule nicht verfügbar – ist Inklusion verant-

wortbar. Für diesen Fall besteht Grund für vorsichtigen Optimismus 

in Bezug auf die weitere Entwicklung von Integration/Inklusion. 

Damit wird deutlich, dass Integration/Inklusion nur auf der Basis 

entsprechender Bedingungen gelingen kann und dass diese nicht 

im Handumdrehen geschaffen werden können. Praktische Integra-

tion/Inklusion erweist sich als wesentlich schwieriger als eine theo-

retische bloße Rhetorik. Mit ihr würde man der Forderung nach 

schulischer Integration nur einen fantastischen Schein von Reali-

sierbarkeit geben (Opp 1984, S. 285).  

Wenn wir uns in solidarischem Zusammenschluss mit immer mehr 

Mitstreitern und mit pädagogischem Engagement und Ideentum 

daran machen, den „steinigen Weg zur inklusiven Schulbildung“ 

allmählich barrierefrei zu machen, so vermag es uns gelingen, auf 

dem Hintergrund der bisherigen schulischen Integrationsgeschich-

te zu einer „optimierten schulischen Integration“ zu gelangen. Die-

se „optimierte schulische Integration“ kann dann der Weg sein, der 

schließlich im Rahmen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse zum 

Ziel der inklusiven Bildung  und damit zum Endziel der gesell-

schaftlichen Inklusion im Sinne einer vollständigen Partizipation al-

ler Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft führen soll – 
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eine Vision in Gestalt eines Traumes, den wir zu träumen wagen in 

Anbetracht der in uns getragenen Hoffnung, die bekanntlich zuletzt 

stirbt.   
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